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Satzung der Gemeinde Saarwellingen 
über die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen oder Garagen  

(Stellplatz-Satzung) 
 

 
 

Präambel 
 
Mit dem Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung des Saarlandes und weiterer Rechtsvorschriften vom 
19. Februar 2025 hat sich die Rechtslage in Bezug auf die Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen grundle-
gend geändert. Künftig sind Stellplätze für Wohnungen und Wohnheime nur dann verpflichtend herzustellen, 
wenn eine Gemeinde dies durch eine örtliche Bauvorschrift in Form einer Satzung ausdrücklich festlegt. 
In der Vergangenheit bestand in der Gemeinde Saarwellingen – wie in vielen saarländischen Kommunen – 
keine eigene Stellplatzsatzung.  
 
Mit der aktuellen Gesetzesänderung wird die Zuständigkeit für die Regelung der Stellplatzpflicht nun aus-
drücklich den Kommunen übertragen. Vor diesem Hintergrund sieht sich die Gemeinde Saarwellingen in der 
Verantwortung, die neue Rechtslage aktiv aufzugreifen und durch eine eigene Stellplatzsatzung einen ver-
bindlichen und rechtssicheren Rahmen für künftige Bauvorhaben zu schaffen. 
 
Ziel der Satzung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu fördern und gleichzeitig die Belastung 
des öffentlichen Straßenraums durch parkende Fahrzeuge zu verringern. Denn ohne ein ausreichendes Stell-
platzangebot auf den Privatgrundstücken ist eine sichere, verkehrlich geordnete Nutzung des Straßenraums 
bzw. des öffentlichen Raums nicht gewährleistet. 
 
Die gemeindliche Stellplatzsatzung soll darüber hinaus Planungs- und Investitionssicherheit für Bauherren, 
Architekten sowie kommunale Entscheidungsträger schaffen. Sie berücksichtigt den differenzierten Stell-
platzbedarf in verschiedenen Wohn- und Nutzungskontexten und trägt somit zu einem fairen Ausgleich zwi-
schen privaten Interessen und dem Allgemeinwohl bei. 
 
Die Satzung trifft dabei Regelungen zur Anzahl der notwendigen Stellplätze für unterschiedliche Nutzungen 
(u.a. Wohnungen und Wohnheime, Büros, Verkaufs-, Versammlungs-, Sport-, Gast- und Vergnügungsstät-
ten, Einrichtungen der medizinischen Versorgung). 
 
 

Rechtsgrundlage 
Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Dezember 2024 
(Amtsbl. I S. 1086, 1087) und der § 47 Abs. 1 S. 4 und § 85 Abs. 1 Nr. 7 Landesbauordnung – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18.02.2004 (Amtsbl. 2004, 822), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
19.02.2025, hat der Gemeinderat der Gemeinde Saarwellingen am __.__.____ folgende Satzung beschlos-
sen:  
 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Der Geltungsbereich der Satzung umfasst die in den beiliegenden Übersichtsplänen ersichtlichen Berei-

che der Gemeinde Saarwellingen. Bezüglich der Regelungsintensität differenziert die Stellplatzsatzung 
dabei zwischen den Zonen 1 und 2, wie folgt: 
• Zone 1: Kernbereich des Hauptortes Saarwellingen 
• Zone 2: Übriges Regelungsgebiet der Stellplatzsatzung Saarwellingen 

(2) Zone 1: Der Geltungsbereich des Kernbereichs des Hauptortes Saarwellingen orientiert sich am zentra-
len Versorgungsbereich der Gemeinde Saarwellingen. Den Mittelpunkt stellt der Schloßplatz mit dem 
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Rathaus dar. Zusammen mit den angrenzenden Bereichen (insbesondere Bahnhofstraße, Lebacher 
Straße, Schloßstraße, Engelsstraße, Wilhelmstraße, Vorstadtstraße, Zur Breitwies) ist das Gebiet als 
Kernbereich des Hauptortes Saarwellingen einzustufen. Neben Nahversorgungsangeboten (v.a. im Be-
reich „Breitwies“) und weiteren ortskerntypischen Nutzungen (u.a. Einzelhandel, Dienstleistungen, 
Schank- und Speisewirtschaften), umfasst der Kernbereich auch öffentliche Einrichtungen (u.a. Haus 
der Jugend). Bei diesem Gebiet handelt es sich um die Haupteinkaufslage der Gemeinde Saarwellingen 
mit entsprechend hohem Durchgangs- und Publikumsverkehr und dementsprechend hohem Parkdruck.  

(3) Zone 2: Die Zone 2 umfasst sämtliche zusammenhängend bebauten Bereiche innerhalb der Ortslagen 
aller Ortsteile der Gemeinde Saarwellingen – mit Ausnahme des Kernbereichs des Hauptortes Saar-
wellingen (Zone 1). Berücksichtigt werden hierbei alle strukturell geprägten Bereiche, die dauerhaft ge-
nutzt werden und Teil der bestehenden Siedlungsstruktur sind. Darüber hinaus zählen auch baurechtlich 
bebaubare Aussiedlerhöfe außerhalb zusammenhängender Ortslagen zu Zone 2. Die Zone bildet den 
allgemeinen Geltungsbereich außerhalb der in Absatz 2 genannten Zone 1. 

(4) Regelungen in Bebauungsplänen oder sonstigen Satzungen, die von Regelungen dieser Satzung ab-
weichen, bleiben unberührt. 

 
§ 2 Herstellungspflicht und Begriffe 
(1) Gemäß § 47 Absatz 1 Satz 1 Landesbauordnung müssen bei der Errichtung baulicher und anderer An-

lagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist, Stellplätze oder Garagen (notwendige 
Stellplätze und Garagen) hergestellt werden. Die Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen oder Garagen 
nach Satz 1 gilt nach Maßgabe dieser Satzung auch für Wohnungen und Wohnheime. 

(2) Gemäß § 47 Absatz 1 Satz 3 Landesbauordnung ist bei der Änderung oder Nutzungsänderung von 
Anlagen nach Absatz 1 nur der durch die Änderung verursachte Mehrbedarf an Stellplätzen und Garagen 
zu decken.  

(3) Gemäß § 2 Absatz 9 Landesbauordnung sind Stellplätze Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeu-
gen außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen auf Grundstücken dienen. Garagen sind ganz oder teil-
weise umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen und überdachte Stellplätze. 

(4) Notwendige Stellplätze müssen spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit 
der baulichen Anlagen fertiggestellt sein. Notwendige Stellplätze können auch in Form von Garagen 
nachgewiesen werden. 

(5) Die Regelung des § 47 Absatz 1 Satz 6 Landesbauordnung bleibt unberührt. 
 

§ 3 Anzahl der notwendigen Stellplätze  
(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze ergibt sich aus der Anlage 1 zu dieser Satzung und den nachfol-

genden Regelungen. Für bauliche und andere Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage zu dieser Sat-
zung nicht aufgeführt ist, richtet sich die Anzahl der notwendigen Stellplätze nach dem voraussichtlichen 
tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten Zahlen als 
Orientierungswerte heranzuziehen. 

(2) Handelt es sich bei dem Vorhaben um öffentlich geförderten Wohnungsbau im Sinne der Verwaltungs-
vorschriften über die Gewährung von Zuwendungen zur sozialen Wohnraumförderung im Saarland oder 
vergleichbare Förderung, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze um 20 % gemindert.  

(3) Im Kernbereich des Hauptortes Saarwellingen (Zone 1) bemisst sich, bei Anlagen mit verschiedenartigen 
Nutzungen, die Anzahl der notwendigen Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf der zu er-
wartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzer sowie der Besucher der Anlage, wenn die wechsel-
seitige Benutzung sichergestellt ist. Eine solche wechselseitige Benutzung ist bei öffentlich-rechtlicher 
Sicherung auch bei der Bestimmung der Anzahl der notwendigen Stellplätze verschiedener Vorhaben in 
zumutbarer Entfernung zulässig. 

(4) Steht die Gesamtanzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so kann die 
sich aus der Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht oder ermäßigt wer-
den. 

(5) Ergeben sich bei der Ermittlung der notwendigen Zahl der Stellplätze Nachkommastellen, ist auf ganze 
Zahlen kaufmännisch bis 0,4 abzurunden und ab 0,5 aufzurunden. Bei Vorhaben mit verschiedenartigen 
Nutzungen ist der Stellplatzbedarf der einzelnen Nutzungen zunächst, ohne die Anwendung der Run-
dungsregel nach Satz 1, auf eine Dezimalstelle nach dem Komma zu ermitteln. Die auf eine Dezimal-
stelle ermittelten Werte sind sodann zu addieren und entsprechend Satz 1 kaufmännisch ab- oder auf-
zurunden. 
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§ 4 Abweichungen und Ausnahmen 
Von den Festsetzungen dieser Satzung können in begründeten Fällen auf Antrag Abweichungen zugelassen 
werden, wenn die örtlichen Verhältnisse und öffentliche Belange nicht entgegenstehen oder die Einhaltung 
der Anforderungen der Satzung zu einer nicht beabsichtigten Härte führt und die Gemeinde Saarwellingen 
der Abweichung zustimmt. 
 
§ 5 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 87 Absatz 1 Nummer 1 Landesbauordnung handelt, wer entgegen § 2 

Absatz 1 oder 2 dieser Satzung die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage 
vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten Stellplatzbedarf oder Mehrbedarf an Stellplätzen in ausrei-
chender Zahl hergestellt zu haben. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR geahndet werden. 
 
§ 6 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
 
Saarwellingen, Datum, Siegel        Der Bürgermeister 

 
 
  



Stellplatzsatzung der Gemeinde Saarwellingen   www.saarwellingen.de 4 

Anlage 1 
zur Satzung über die Verpflichtung  

zur Herstellung von Stellplätzen oder Garagen  
der Gemeinde Saarwellingen 

 
Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für Pkw 
1. Wohnungen und Wohnheime 
1.1 Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser - 1,5 Stellplätze je Wohneinheit (≤ 80 qm Wohnflä-

che) 
- 2 Stellplätze je Wohneinheit (> 80 qm Wohnfläche) 
- zuzüglich 1 Besucherstellplatz ab und je 3 

Wohneinheiten 
1.2 Wochenend- und Ferienhäuser - 1 Stellplatz je Wohneinheit 
1.3 Betreutes Wohnen bzw.  

Service-Wohnen 
- 1 Stellplatz je Wohneinheit 
- zuzüglich 1 Stellplatz für das Betreuungs- bzw. 

Serviceangebot < 8 Wohneinheiten 
- zuzüglich 2 Stellplätze für das Betreuungs- bzw. 

Serviceangebot ≥ 8 Wohneinheiten 
- zuzüglich 1 Besucherstellplatz je 3 Wohneinheiten 

1.4 Pflege-/ Seniorenwohnheime, 
Wohnheime für Menschen mit Be-
hinderungen 

- 1 Stellplatz je 6 Betten, mindestens jedoch 3 Stell-
plätze  

- zuzüglich 1 Besucherstellplatz je 10 Betten 
2. Gebäude mit Büro- und Verwaltungsräumen 
2.1 Büro und Verwaltungsräume allge-

mein 
- 1 Stellplatz je 35 qm Nutzfläche, mindestens jedoch 

1 Stellplatz 
2.2 Räume mit erheblichem Besucher-

verkehr (z.B. Schalter-, Abferti-
gungs- oder Beratungsräume) 

- 1 Stellplatz je 25 qm Nutzfläche, mindestens jedoch 
3 Stellplätze 

3. Verkaufsstätten 
3.1 Läden und Geschäftshäuser - 1 Stellplatz je 30 qm Verkaufsfläche, mindestens je-

doch 1 Stellplatz 
3.2 Verbrauchermärkte, Einkaufszen-

tren 
- 1 Stellplatz je 20 qm Verkaufsfläche (Einzelhandel 

bis 800 qm Verkaufsfläche) 
- 1 Stellplatz je 15 qm Verkaufsfläche (Einzelhandel 

mit mehr als 800 qm Verkaufsfläche) 
3.3 Bau- und Gartenmärkte, Getränke-

märkte 
- 1 Stellplatz je 35 qm Verkaufsfläche 

3.4 Kioske, straßengebundene Ver-
kaufswagen 

- 1 Stellplatz 

4. Versammlungsstätten, Kirchen 
4.1 Versammlungsstätten (z.B. Thea-

ter, Konzerthäuser, Mehrzweckhal-
len) 

- 1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten 
(z.B. Lichtspieltheater, Vortrags-
säle) 

- 1 Stellplatz je 7,5 Sitzplätze 

4.3 Kirchen - 1 Stellplatz je 15 Sitzplätze 
5. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
5.1 Kindertageseinrichtungen - 1 Stellplatz je 15 Kinder, mindestens jedoch 3 

Stellplätze 
- zuzüglich 1 Stellplatz je 20 Kinder für Bring- und 

Abholvorgänge, mindestens jedoch 2 Stellplätze 
5.2 Grundschulen - 1 Stellplatz je 20 Schüler, mindestens jedoch 3 

Stellplätze 
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5.3 Allgemeinbildende Schulen  - 1 Stellplatz je 25 Schüler, mindestens jedoch 3 
Stellplätze 

5.4 Förderschulen, Sonderschulen für 
Behinderte  

- 1 Stellplatz je 15 Schüler, mindestens jedoch 3 
Stellplätze 

6. Sportstätten 
6.1 Spiel- und Sporthallen - 1 Stellplatz je 50 qm Sportfläche 

- zuzüglich 1 Stellplatz je 12,5 Besucherplätze 
6.2 Sportplätze - 1 Stellplatz je 250 qm Sportfläche 

- zuzüglich 1 Stellplatz je 12,5 Besucherplätze 
6.3 Kegel-, Bowlingbahnen - 4 Stellplätze je Bahn 
6.4 Fitnesscenter, Saunaanlagen - 1 Stellplatz je 25 qm Nutzfläche (ohne Umkleiden) 
6.5 Tennisplätze - 1,5 Stellplätze je Spielfeld 

- zuzüglich 1 Stellplatz je 12,5 Besucherplätze 
6.6 Reitanlagen - 1 Stellplatz je 5 Pferdeeinstellplätze 
7. Gaststätten, Beherbergungsbetriebe und Vergnügungsstätten 
7.1 Gaststätten, Biergärten - 1 Stellplatz je 10 qm Gastraum- oder Außenbewir-

tungsfläche, mindestens jedoch 2 Stellplätze 
7.2.1 Imbissbetriebe - mit Bewirtung vor 

Ort 
- 1 Stellplatz je 20 qm Gastraum- bzw. Außenbewir-

tungsfläche, mindestens jedoch 2 Stellplätze 
7.2.2 Speiseherstell- und Speiselieferbe-

triebe (z.B. Pizza, Kebab) - ohne 
Bewirtung vor Ort 

- 1 Stellplatz je 25 qm Küchenfläche 
- zuzüglich 1 Stellplatz je Betriebsfahrzeug 

7.3 Hotels, Pensionen und andere Be-
herbergungsbetriebe 

- 1 Stellplatz je 2 Betten 
- zuzüglich Zuschlag nach 7.1 für zugehörige Gast-

stätte 
- zuzüglich 1 Stellplatz je 35 qm Nutzfläche für zuge-

hörige Tagungs-/ Veranstaltungsräume 
7.4 Tanzlokale, Diskotheken - 1 Stellplatz je 6 qm Nutzfläche  
7.5 Wettbüros - 1 Stellplatz je 7 qm Nutzfläche, mindestens jedoch 3 

Stellplätze 
7.6 Spielhallen, Automatenhallen und 

vergleichbare Vergnügungsstätten 
- 1 Stellplatz je 7 qm Nutzfläche, mindestens jedoch 3 

Stellplätze 
7.7 Privatclubs, Bordelle, Erotikbetriebe 

und Ähnliches 
- 1 Stellplatz je 20 qm Nutzfläche, mindestens jedoch 

3 Stellplätze 
8. Gewerbliche Anlagen 
8.1 Handwerks- und Gewerbebetriebe - 1 Stellplatz je 60 qm Nutzfläche, mindestens jedoch 

1 Stellplatz, oder 1 Stellplatz je 3 Beschäftigte 
8.2 Lagerräume, Lagerplätze - 1 Stellplatz je 90 qm Nutzfläche, mindestens jedoch 

1 Stellplatz 
8.3 Ausstellungs- und Verkaufsplätze - 1 Stellplatz je 80 qm Nutzfläche 
8.4 Kfz-Werkstätten - 5 Stellplätze je Wartungs- und Reparaturstand 
8.5 Kfz-Handel - 1 Stellplatz je 50 qm Ausstellungsfläche, mindes-

tens jedoch 2 Stellplätze 
8.6 Tankstellen mit Verkaufsstätte - 1 Stellplatz je 50 qm Verkaufsfläche, mindestens 

jedoch 3 Stellplätze 
8.7 Kfz-Waschanlagen - 2 Stellplätze je Waschanlage 
8.8 Kfz-Waschplätze Selbstbedienung - 4 Stellplätze je Waschplatz 
8.9 Friseursalons, Kosmetikstudios, 

Nagelstudios oder Ähnliches 
- 1 Stellplatz je 25 qm Nutzfläche, mindestens jedoch 

2 Stellplätze 
8.10 Sonnenstudios - 1 Stellplatz je 2 Sonnenbänke 
8.11 Transportunternehmen (Taxiunter-

nehmen, Speditionen, Kurier-
dienste, etc.) 

- 1 Stellplatz je 30 qm Nutzfläche  
- zuzüglich 1 Stellplatz je Betriebsfahrzeug 
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9. Einrichtungen der medizinischen Versorgung 
9.1 Einrichtungen der ambulanten Ver-

sorgung (z.B. Arztpraxen, Gemein-
schaftspraxen, medizinische Ver-
sorgungszentren (MVZ), Tagesklini-
ken) 

- 1 Stellplatz je 25 m² Nutzfläche, mindestens jedoch 
3 Stellplätze je niedergelassenem Arzt/ ärztlichem 
Behandler 

- zuzüglich 1,5 Stellplätze je 2 Mitarbeitende 

9.2 Einrichtungen der stationären Ver-
sorgung (z.B. Kliniken, Rehabilitati-
ons- und Vorsorgeeinrichtungen) 

- 1 Stellplatz je 4 Betten 
- zuzüglich 1,5 Stellplätze je 2 Mitarbeitende 
- zuzüglich 1 Besucherstellplatz je 10 Betten 

9.3 „Sonder-/Bestellpraxen“ - 1 Stellplatz je 25 qm Nutzfläche, mindestens 2 
Stellplätze 

 
Allgemeine Erläuterungen: 
1. Bei der Berechnung von Nutzflächen (NF) ist die DIN 277 heranzuziehen. 
2. Der Stellplatzbedarf ist in der Regel nach der Nutzfläche zu berechnen. Ergibt sich dabei ein offensicht-

liches Missverhältnis zum tatsächlichen Stellplatzbedarf, so ist die Zahl der Beschäftigten zugrunde zu 
legen. (Schlüssel: 1 Stellplatz je 3 Beschäftigte) 

3. Behinderten-Stellplätze: Für alle Vorhaben mit einem Stellplatzbedarf von 10 bis 30 Stellplätzen ist 1 
Stellplatz, für weitere 20 Stellplätze ist jeweils zusätzlich 1 Stellplatz als Behindertenstellplatz anzulegen. 
Spezielle Regelungen in den Fachgesetzen / der LBO gehen den vorangehend genannten Regelungen 
jedoch vor. 


